
1. Anmeldung
Trägerin von FrauenReisen Hin und weg („FrauenReisen“
/“Veranstalterin“) ist das Nordelbische Frauenwerk. Die 
Reiseveranstalterin ist eine Person des öffentlichen Rechts 
und als solche von der Kundengeldabsicherung nach 
§ 651k Absatz 6 BGB befreit. Mit der Reiseanmeldung 
bietet die Reisende FrauenReisen den Abschluss eines 
Reisevertrages auf der Grundlage der Reiseausschrei-
bung und dieser Reisebedingungen verbindlich an. Die 
Reiseanmeldung kann mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch (per Email) erfolgen, wobei empfohlen wird, das 
Anmeldeformular aus dem Katalog bzw. im Internet auf 
der Seite der gewünschten Reise für die Anmeldung zu 
verwenden. Der Reisevertrag kommt mit der Annahme 
der Anmeldung durch FrauenReisen zustande, für die es 
keiner besonderen Form bedarf. FrauenReisen informiert 
die Reisende über den Vertragsabschluss mit der schriftli-
chen Anmeldebestätigung. Die notwendigen Reiseunter-
lagen und Informationen werden der Reisenden spätes-
tens eine Woche vor Anreise zugeschickt.

2. Zahlung
Nach Erhalt der Reisebestätigung sind 10% des Reise-
preises als Anzahlung zu zahlen. Der Restbetrag ist ohne 
Aufforderung bis 3 Wochen vor Reisebeginn zu leisten. 
Die Reisebestätigung zusammen mit den Zahlungsbele-
gen gilt als Reiseausweis. Bei kurzfristigen Buchungen 
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innerhalb von 3 Wochen vor Abreise ist der Gesamtreise-
preis unverzüglich fällig und an FrauenReisen zu zahlen.

3. Leistungen und Leistungsänderungen
Umfang und Art der von FrauenReisen vertraglich ge-
schuldeten Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbe-
schreibung im Katalog und aus der dazugehörigen Reise-
bestätigung. Nach Vertragsschluss notwendig werdende 
Änderungen oder Abweichungen von dem vereinbarten 
Inhalt des Reisevertrages, die von FrauenReisen nicht wider 
Treu und Glauben herbeigeführt werden, sind nur gestat-
tet, soweit diese nicht erheblich sind und den Gesamtzu-
sammenhang der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. 
Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, 
soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet 
sind. Eine erhebliche Änderung einer wesentlichen Reise-
leistung teilt die Veranstalterin der Reisenden sofort nach 
Kenntnisnahme mit. Die Reisende kann daraufhin kosten-
frei ihren Rücktritt von der Reise erklären oder die Teilnah-
me und Umbuchung auf eine andere, mindestens gleich-
wertige Reise verlangen, wenn FrauenReisen in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für die Reisende 
aus ihrem Angebot anzubieten. Die Reisende hat dieses 
Recht unverzüglich nach Zugang der Erklärung durch 
FrauenReisen geltend zu machen.
					               >

Buchen Sie zeitig
Bei allen Reisen ist die Mindestteilnehmerinnenzahl ange-
geben. Sollte diese bei der gewünschten Reise nicht er-
reicht werden, müssen wir die Reise leider absagen. Un-
sere Partneragenturen, Hotels, Fluggesellschaften usw. 
fordern bis spätestens vier Wochen vor Reisebeginn (teil-
weise auch früher) die noch freien Plätze der Reise zu-
rück, damit auch sie eine Weiterverkaufsmöglichkeit ha-
ben. Wenn Sie ganz kurzfristig buchen, kann es also 
vorkommen, dass wir die von Ihnen gewünschte Reise 
bereits absagen mussten. Das ist schade, da oft nach die-
ser Stornofrist noch etliche Buchungen eintreffen, so dass 
die Reise hätte stattfinden können. Deshalb unsere Bitte 
an Sie: Melden Sie sich zeitig an!
Anmeldung
Wenn Sie eine Reise buchen möchten, füllen Sie bitte das 
zweiseitige Anmeldeformular aus und senden es per Post 
oder Fax an unsere Adresse. Sie können die gewünschte 
Reise auch unter www.frauenreisenhinundweg.de an
wählen, ‚Buchen’ anklicken, das Formular ausfüllen und 
absenden. 
An- und Abreisezeiten
Da viele Reisen über ein Jahr im Voraus eingekauft wer-
den, liegen uns von einigen Flug- und Schiffsgesellschaf-
ten sowie der Bahn noch keine detaillierten Fahr- bzw. 
Flugzeiten vor. Daher kann es sein, dass wir nach Ausgabe 

Gut zu wissen

der Daten unsere An- und Abreise darauf einstellen und än-
dern müssen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Abfahrtsort
In der Regel ist Hamburg unser Abfahrtsort. Rufen Sie uns 
an, wenn Sie auf der Strecke zusteigen bzw. einen Zubrin-
gerflug von einem anderen Flughafen buchen möchten. Wir 
beraten Sie gern.
Reisen in kleinen Gruppen
Die Gruppengröße auf unseren Reisen beschränkt sich auf 
max. 25 Personen, bei den Tagesfahrten auf 30.
Gruppentrinkgeld
In unserem Reisepreis ist kein Gruppentrinkgeld einge-
schlossen. Mit Ihren Reiseunterlagen erhalten Sie einen Hin-
weis auf die Höhe des empfohlenen Gruppentrinkgeldes, 
das Ihre Reiseleiterin zu Beginn der Reise einsammeln wird. 
Sie verteilt es im Verlauf des Reiseprogramms an Reise-, 
Stadt- und Museumsführerinnen sowie Busfahrer und ggf. 
beim Besuch sozialer oder kirchlicher Projekte. Individuelle 
Trinkgelder, wie sie z.B. beim Hotelpersonal, der Rezeption 
oder im Restaurant erwartet werden, bleiben Ihnen überlas-
sen.Sie verteilt es im Verlauf des Reiseprogramms an Rei-
se-, Stadt- und Museumsführerinnen sowie Busfahrer und 
ggf. beim Besuch sozialer oder kirchlicher Projekte. Indivi-
duelle Trinkgelder, wie sie z.B. beim Hotelpersonal, der Re-
zeption oder im Restaurant erwartet werden, bleiben Ihnen 
überlassen.

Reisebedingungen

Reisepreis	 RVV/Person

Bis 	2.500	 65 €

Bis 	3.000	 81 € 

Ab 	3.001	 3% vom 

		  Reisepreis 			 

		  bis 10.000 €

Reisemodalitäten
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4. Preisänderungen
Preisänderungen sind nach Abschluss des Reisevertra-
ges lediglich im Falle der auch tatsächlich nach Abschluss 
des Reisevertrages eingetretenen Erhöhung der Beförde-
rungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen 
wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung 
der für die betreffenden Reise geltenden Wechselkurse in 
dem Umfang möglich, wie sich deren Erhöhung pro Per-
son bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, wenn 
zwischen dem Zugang der Reisebestätigung bei der Kun-
din und dem vereinbarten Reisebeginn mehr als 4 Mona-
te liegen. Ab dem 20. Tag vor Antritt der Reise können 
Preiserhöhungen nicht mehr verlangt werden. Eine zuläs-
sige Preisänderung hat die Veranstalterin der Reisenden 
unverzüglich nach Kenntnis zu erklären. Bei Preiserhö-
hungen um mehr als 5% des Gesamtpreises kann die 
Reisende kostenfrei ihren Rücktritt von der Reise erklären 
oder die Teilnahme und Umbuchung auf eine andere, 
mindestens gleichwertige Reise verlangen, wenn Frauen-
Reisen in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis 
für die Reisende aus ihrem Angebot anzubieten. Die Rei-
sende hat dieses Recht unverzüglich nach Zugang der 
Erklärung durch FrauenReisen geltend zu machen.

5. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Wenn die Teilnehmerin einzelne Reiseleistungen, die ihr 
von der Reiseveranstalterin ordnungsgemäß angeboten 
worden sind, aus Gründen nicht in Anspruch nimmt, die 
lediglich ihr selbst zuzurechnen sind (z.B. wegen Krank-
heit, vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen subjektiven 
Gründen), so hat sie gegenüber der Veranstalterin keinen 
Anspruch auf anteilige Rückerstattung des Reisepreises. 
FrauenReisen wird sich bei den Leistungsträgern um die 
Erstattung ersparter Aufwendungen bemühen. Dies gilt 
nicht, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen 
handelt oder der Erstattung gesetzliche oder behördliche 
Bestimmungen entgegenstehen.

6. Rücktritt durch die Reisende
Die Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn von der Rei-
se zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktritts-
erklärung bei FrauenReisen. Es wird aus Beweisgründen 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. Tritt die 
Reisende vom Reisevertrag zurück oder tritt sie die Reise 
nicht an, so verliert die Veranstalterin den Anspruch auf 
den Reisepreis. Stattdessen kann FrauenReisen, soweit 
der Rücktritt nicht von ihr zu vertreten ist, eine angemesse-
ne Entschädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen 
Reisevorkehrungen und ihre Aufwendungen verlangen, 
wobei sich die Höhe der Entschädigung nach dem Reise-
preis unter Abzug des Wertes der von FrauenReisen ge-
wöhnlich ersparten Aufwendungen sowie dessen, was sie 
durch gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendung 
der Reiseleistungen erwerben kann, bestimmt. Die Veran-
stalterin kann diesen Anspruch nach ihrer Wahl konkret 
oder pauschalisiert berechnen. Pauschaliert kann eine 
Entschädigung wie folgt verlangt werden: 
	 bis 30. Tag vor Reisebeginn		  10%
	 ab 29. Tag bis 22. Tag vor Reisebeginn	 30%
	 ab 21. Tag bis 14. Tag vor Reisebeginn	 50%
	 ab 13. bis 7.  Tag vor Reisebeginn	 60%
	 ab 6. Tag vor Reisebeginn bis Beginn  	 90%

Es steht der Reisenden stets frei - auch bei Berechnung 
der pauschalierten Stornoentschädigung - nachzuweisen, 
dass ein Schaden nicht oder nicht in der von der Veran-
stalterin berechneten Höhe entstanden ist. Die Veranstal-

terin schließt auf Wunsch der Reisenden bei der Hanse 
Merkur eine Reiserücktrittsversicherung ab. 

7. Änderungen und Umbuchungen
Verlangt die Reisende nach Vertragsabschluss Änderun-
gen des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Rei-
seantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart 
(Umbuchungen), so kann die Veranstalterin eine Bearbei-
tungsentschädigung von 20,00 € verlangen. Bei Flug- und 
Schiffsreisen sind ab 4 Wochen vor Reisebeginn Umbu-
chungen nicht mehr möglich. Danach sind Änderungen 
nur nach vorherigem Rücktritt vom Reisevertrag unter den 
in Ziffer 6 genannten Bedingungen und bei gleichzeitiger 
Neuanmeldung durch die Reisende möglich. 

8. Ersatzreisende
Die Reisende kann bis zum Reisebeginn eine Ersatzrei-
sende stellen, die an ihrer Stelle in die Rechte und Pflich-
ten aus dem Reisevertrag eintritt und die sie der Veranstal-
terin zuvor anzuzeigen hat. Die Veranstalterin behält sich 
vor, diese Person abzulehnen, so sie den besonderen Rei-
seerfordernissen der Reise nicht entspricht oder ihre Ein-
beziehung aus organisatorischen Gründen nicht möglich 
ist oder ihrer Teilnahme gesetzliche oder behördliche An-
ordnungen entgegenstehen. Die Reisende und die in den 
Vertrag eintretende Ersatzperson haften der Veranstalterin 
als Gesamtschuldnerinnen für den Reispreis und für die 
durch den Eintritt der Ersatzperson der Dritten entstehen-
den Mehrkosten.

9. Mindestteilnehmerinnenzahl, Rücktritt der 
Veranstalterin
Wird die in der Ausschreibung der Reise ausdrücklich ge-
nannte Mindestteilnehmerinnenzahl nicht erreicht, kann 
die Veranstalterin vom Vertrag zurücktreten. Die Veranstal-
terin kann nur zurücktreten, wenn in der jeweiligen Reise-
ausschreibung die Mindestteilnehmerinnenzahl beziffert 
ist sowie der Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertrag-
lich vereinbarten Reisebeginn der Reisenden spätestens 
die Erklärung zugegangen sein muss, angegeben worden 
ist und wenn sie in der Reisebestätigung deutlich lesbar 
auf diese Angabe hingewiesen hat. Die Veranstalterin wird 
der Reisenden die Erklärung unverzüglich nach Eintritt 
der Voraussetzung für die Nichtdurchführbarkeit, jedoch 
bis spätestens 3 Wochen vor Reisebeginn zugehen lassen. 
Der eingezahlte Reisepreis wird unverzüglich erstattet.

10. Kündigung infolge höherer Gewalt
Wird die Reise infolge einer bei Vertragsschluss nicht vor-
aussehbaren höheren Gewalt erheblich erschwert, gefähr-
det oder beeinträchtigt, so können beide Teile den Vertrag 
kündigen. Im Falle der Kündigung kann die Veranstalterin 
für erbrachte oder noch zu erbringende Reiseleistungen 
eine angemessene Entschädigung verlangen. Die Veran-
stalterin ist im Kündigungsfalle zur Rückbeförderung ver-
pflichtet, falls der Vertrag die Beförderung mit umfasst. In 
jedem Fall hat sie die zur Durchführung der Vertragsauf-
hebung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Die Mehr-
kosten der Rückbeförderung tragen die Parteien je zur 
Hälfte; im Übrigen fallen die Kosten der Reisenden zur Last.

11. Gewährleistung und Abhilfe, Ausschlussfrist
Gewährleistung
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der 
Kunde Abhilfe verlangen, wobei die Veranstalterin die Ab-
hilfe verweigern kann, wenn sie einen unverhältnismäßi-
gen Aufwand erfordert. Die Veranstalterin kann in der 
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Weise Abhilfe schaffen, dass sie eine gleich- oder höher-
wertige Ersatzleistung erbringt. Auftretende Mängel sind 
stets unverzüglich der örtlichen Reiseleitung oder unter 
der unten genannten Adresse/Telefonnummer der Veran-
stalterin anzuzeigen und dort ist um Abhilfe zu ersuchen. 
Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beein-
trächtigt und leistet die Veranstalterin innerhalb einer an-
gemessenen Frist keine Abhilfe, so kann die Reisende im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisever-
trag kündigen, wobei eine schriftliche Erklärung empfoh-
len wird. Die Veranstalterin informiert über die Pflicht der 
Reisenden, einen aufgetretenen Mangel unverzüglich an-
zuzeigen, sowie darüber, dass vor der Kündigung des Ver-
trages eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu set-
zen ist, wenn die Abhilfe nicht unmöglich ist oder vom 
Reiseveranstalter verweigert wird, oder wenn die sofortige 
Kündigung durch ein besonderes Interesse gerechtfertigt 
ist. Reisevertragliche Gewährleistungsansprüche sind in-
nerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen 
Beendigung der Reise gegenüber der Veranstalterin unter 
der unten genannten Adresse geltend zu machen. Nach 
Ablauf der einmonatigen Frist kann die Reisende Ansprü-
che nur geltend machen, wenn sie ohne Verschulden an 
der Einhaltung der Frist verhindert worden ist oder wenn 
es sich um deliktische Ansprüche handelt. Schäden oder 
Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen empfiehlt die 
Veranstalterin auch unverzüglich an Ort und Stelle der zu-
ständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaf-
ten lehnen Erstattungen ab, wenn die Schadensanzeige 
nicht ausgefüllt worden ist. Gepäckschäden, Zustellungs-
verzögerungen bei Gepäck oder Gepäckverlust im Zu-
sammenhang mit Flügen sind innerhalb von 7 Tagen bei 
Gepäckverlust und innerhalb von 21 Tagen bei Gepäck-
verspätung nach Aushändigung bei der zuständigen Flug-
gesellschaft anzuzeigen. Gleichermaßen ist der Verlust, 
die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck 
der örtlichen Reiseleitung oder der Veranstalterin anzuzeigen.

12. Haftungsbeschränkung
Die vertragliche Haftung der Veranstalterin für Schäden, 
die nicht Körperschäden sind, ist pro Reise und Kunden 
auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein 
Schaden der Reisenden von FrauenReisen weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde oder soweit 
FrauenReisen für einen der Reisenden entstehenden 
Schaden allein wegen des Verschuldens eines Leistungs-
trägers verantwortlich ist. Diese Haftungsbeschränkung 
gilt nicht für Ansprüche, die nach dem Montrealer Über-
einkommen wegen des Verlusts von Reisegepäck gege-
ben sind. Gelten für eine von einem Leistungsträger zu 
erbringende Reiseleistung internationale Übereinkommen 
oder auf solchen beruhende gesetzliche Vorschriften, 
nach denen ein Anspruch auf Schadensersatz nur unter be-
stimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen entsteht 
oder geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten 
Voraussetzungen ausgeschlossen ist, so kann sich die Ver-
anstalterin gegenüber der Kundin hierauf berufen. Der 
Reisenden wird im eigenen Interesse der Abschluss einer 
Reiseunfall- und Reisekrankenversicherung empfohlen.

13. Verjährung
Reisevertragliche Ansprüche der Reisenden nach §§ 651c 
bis 651f BGB verjähren in einem Jahr. Die Verjährung be-
ginnt an dem Tag, an dem die Reise nach dem Vertrag 
enden sollte. Schweben zwischen der Kundin und Frauen-
Reisen Verhandlungen über den Anspruch oder die den 
Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung 

gehemmt, bis die Kundin oder die Veranstalterin die Ver-
handlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 
Monate nach dem Ende der Hemmung ein. Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung unterliegen der gesetzlichen 
Verjährungsfrist.

14. Pass-, Visa,- und Gesundheitsbestimmungen 
Die Veranstalterin informiert Staatsangehörige des Staa-
tes, in dem die Reise angeboten wird, über Pass- und Vi-
sumerfordernisse und gesundheitspolizeiliche Formalitä-
ten (z.B. polizeilich vorgeschriebene Impfungen und 
Atteste), die für die Reise und den Aufenthalt erforderlich 
sind, hin. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zustän-
dige Konsulat Auskunft. Die Reisende ist für die Einhal-
tung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vor-
schriften selbst verantwortlich. Insbesondere Zoll- und 
Devisenvorschriften im Ausland sind einzuhalten. Hat die 
Reisende die Veranstalterin beauftragt, für sie behördliche 
Dokumente, etwa ein Visum, zu beantragen, so haftet die 
Veranstalterin nicht für die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang dieser Dokumente durch deutsche oder ausländi-
sche Behörden, es sei denn, dass die Veranstalterin die 
Verzögerung zu vertreten hat.

15. Informationspflichten über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens 
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen 
über die Identität des ausführenden Luftfahrtunterneh-
mens verpflichtet FrauenReisen, die Kundin über die Iden-
tität der ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im 
Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeför-
derungsleistungen bei der Buchung zu informieren. Steht 
bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch 
nicht fest, so ist FrauenReisen verpflichtet, der Kundin die 
Fluggesellschaft(en) zu nennen, die wahrscheinlich den 
Flug durchführen wird/werden. Auch über den Wechsel 
der ausführenden Fluggesellschaft muss FrauenReisen 
die Kundin informieren. Sie muss unverzüglich alle ange-
messenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass die 
Kundin so rasch wie möglich über den Wechsel unterrich-
tet wird. Die Black List / Schwarze Liste ist nach ihrer Ver-
öffentlichung durch die EU auf der Internetseite der EU 
http://europa.eu.int/comm/transport/air/safety/doc/flywell_
list_en.pdf – und in den Geschäftsräumen der Veranstalterin 
einsehbar und wird von der EU ständig aktualisiert.

16. Sonstiges
Die Veranstalterin kann an ihrem Sitz verklagt werden. Für 
Klagen der Veranstalterin gegen Reisende ist der Wohn-
sitz der Reisenden maßgeblich, es sei denn, dass die Kla-
ge sich gegen Kaufleute, juristische Personen des öffentli-
chen oder privaten Rechtes oder gegen Personen richtet, 
die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im 
Ausland haben, oder deren Wohnsitz zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der 
Sitz der Veranstalterin maßgeblich. Auf diesen Vertrag ist 
deutsches Recht anwendbar. Die Unwirksamkeit einzel-
ner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des ge-
samten Reisevertrages zur Folge.

Stand: 08/2006

Reiseveranstalterin: FrauenReisen Hin und weg
Nordelbisches Frauenwerk 
Gartenstraße 20, 24103 Kiel
Fon 0431 – 55 779 111, Fax 0431 – 55 779 150
frauenreisen@ne-fw.de, www.frauenreisenhinundweg.de 
Bankverbindung EDG Kiel, BLZ 210 602 37, Kto. 10740
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